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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.2024

Entscheidungsdatum

01.07.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W170 2279517-1/11E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Thomas MARTH über die Beschwerde von XXXX , geb.

XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, gegen

Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 17.08.2023, Zl. 1312334000-

221955499, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch

den Richter Mag. Thomas MARTH über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Syrien, vertreten durch

die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 17.08.2023, Zl. 1312334000-221955499, nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird gemäß §§ 28 Abs. 2 VwGVG, 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen.Die Beschwerde wird gemäß

Paragraphen 28, Absatz 2, VwGVG, 3 Absatz eins, AsylG 2005 abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

Das Bundesverwaltungsgericht hat über die rechtzeitige und zulässige Beschwerde erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. XXXX (in Folge: Beschwerdeführer) ist ein volljähriger, syrischer Staatsangehöriger, der Volksgruppe der Araber und

der Konfession der Sunniten zugehörig, in Österreich unbescholten und steht dessen Identität nicht fest.1.1. römisch

40 (in Folge: Beschwerdeführer) ist ein volljähriger, syrischer Staatsangehöriger, der Volksgruppe der Araber und der

Konfession der Sunniten zugehörig, in Österreich unbescholten und steht dessen Identität nicht fest.

1.2. Der Beschwerdeführer hat am 21.06.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt, der hinsichtlich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen, dem jedoch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten stattgegeben wurde. Dem Beschwerdeführer wurde der diesbezügliche Bescheid des

Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (in Folge: Behörde) am 23.08.2023 zugestellt.
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Der Beschwerdeführer erhob mit Schriftsatz vom 04.09.2023, am selben Tag zur Post gegeben, Beschwerde gegen die

Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten, die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten blieb

unbekämpft.

Die Beschwerde wurden am 12.10.2023 dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt.

1.3. Der Beschwerdeführer hat sich von der Geburt bis zum Jahr 2013 in XXXX (auch XXXX ) im Governement Hama

aufgehalten, der Ort liegt etwa XXXX nördlich von der Hama an der XXXX .1.3. Der Beschwerdeführer hat sich von der

Geburt bis zum Jahr 2013 in römisch 40 (auch römisch 40 ) im Governement Hama aufgehalten, der Ort liegt etwa

römisch 40 nördlich von der Hama an der römisch 40 .

XXXX war jedenfalls im April 2013 in der Hand des Regimes, danach Lel es zu einem späteren Zeitpunkt in die Hand der

Opposition, wobei die Regierung XXXX von Jänner bis Oktober 2015 wieder in der Hand hatte. Ab November 2015 war

XXXX wieder in der Hand der Opposition, seit Oktober 2019 ist dieses aber wieder in der Hand des Regimes, das dort

auch derzeit die Macht in der Hand hat. römisch 40 war jedenfalls im April 2013 in der Hand des Regimes, danach Lel

es zu einem späteren Zeitpunkt in die Hand der Opposition, wobei die Regierung römisch 40 von Jänner bis Oktober

2015 wieder in der Hand hatte. Ab November 2015 war römisch 40 wieder in der Hand der Opposition, seit Oktober

2019 ist dieses aber wieder in der Hand des Regimes, das dort auch derzeit die Macht in der Hand hat.

Der Beschwerdeführer hat XXXX 2013 verlassen, er gibt an, sich dann bis Anfang des Jahres (= Februar bis April) 2022 in

XXXX in einem Flüchtlingslager aufgehalten zu haben, wo seine Mutter und seine lebenden Geschwister immer noch

aufhältig seien. Der Beschwerdeführer hat römisch 40 2013 verlassen, er gibt an, sich dann bis Anfang des Jahres (=

Februar bis April) 2022 in römisch 40 in einem Flüchtlingslager aufgehalten zu haben, wo seine Mutter und seine

lebenden Geschwister immer noch aufhältig seien.

Es ist nicht feststellbar, wann der Beschwerdeführer das Flüchtlingslager in XXXX verlassen hat.Es ist nicht feststellbar,

wann der Beschwerdeführer das Flüchtlingslager in römisch 40 verlassen hat.

1.4. Der Beschwerdeführer hat XXXX im Jahr 2013 verlassen, weil er aus nachvollziehbaren Gründen Angst hatte, nach

seinem Wehrdienst, den er in der ersten Hälfte des Jahres 2011 legal beendet hatte, wieder als Reservist eingezogen zu

werden.1.4. Der Beschwerdeführer hat römisch 40 im Jahr 2013 verlassen, weil er aus nachvollziehbaren Gründen

Angst hatte, nach seinem Wehrdienst, den er in der ersten Hälfte des Jahres 2011 legal beendet hatte, wieder als

Reservist eingezogen zu werden.

Zum nunmehrigen Entscheidungszeitpunkt besteht aber (inzwischen) keine reale Gefahr mehr, dass der

Beschwerdeführer als Reservist eingezogen werden würde, auch wenn er aus nachvollziehbaren Gründen befürchten

müsste – würde er sich in XXXX bzw. in einem Gebiet aufhalten, das vom Regime beherrscht wird – dass man ihn

wegen des Entzugs vom Reservedienst mit einer Haftstrafe bestrafen würde. Alleine wegen seiner Flucht vom

Reservedienst würde man dem Beschwerdeführer aber keine politische Gesinnung unterstellen.Zum nunmehrigen

Entscheidungszeitpunkt besteht aber (inzwischen) keine reale Gefahr mehr, dass der Beschwerdeführer als Reservist

eingezogen werden würde, auch wenn er aus nachvollziehbaren Gründen befürchten müsste – würde er sich in

römisch 40 bzw. in einem Gebiet aufhalten, das vom Regime beherrscht wird – dass man ihn wegen des Entzugs vom

Reservedienst mit einer Haftstrafe bestrafen würde. Alleine wegen seiner Flucht vom Reservedienst würde man dem

Beschwerdeführer aber keine politische Gesinnung unterstellen.

Der Beschwerdeführer hat keine Handlungen gesetzt, die ihn in den Augen des Regimes als Oppositionellen

erscheinen lassen, es ist weder glaubhaft, dass die Leute im Dorf über den Beschwerdeführer als Oppositionellen

gesprochen haben, noch, dass sein Schwager in Syrien verschwunden ist, noch, dass der Beschwerdeführer in Syrien

oder in Österreich in Bezug auf Syrien regimekritische Demonstrationen besucht hat. Auch ist nicht glaubhaft, dass

„alle Cousins des BF“ während des Militärdienstes desertiert wären.

Die Stellung des Asylantrags des Beschwerdeführers in Österreich ist den syrischen Behörden nicht bekannt

geworden, wegen der illegalen Ausreise alleine unterstellt das Regime dem Beschwerdeführer keine oppositionell-

politische Gesinnung.

1.5. Der Beschwerdeführer kann über den Flughafen von Damaskus nach XXXX zurückkehren, ohne mit einem anderen

(potentiellen) Verfolger als dem syrischen Regime in Kontakt zu treten, in XXXX kann nur das Regime und dessen

Sicherheitsbehörden auf den Beschwerdeführer greifen.1.5. Der Beschwerdeführer kann über den Flughafen von



Damaskus nach römisch 40 zurückkehren, ohne mit einem anderen (potentiellen) Verfolger als dem syrischen Regime

in Kontakt zu treten, in römisch 40 kann nur das Regime und dessen Sicherheitsbehörden auf den Beschwerdeführer

greifen.

1.6. Zu Syrien wird – soweit relevant – festgestellt:

1.6.1. Zum Militär- und Reservedienst wird festgestellt:

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes

verpQichtend. Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Art. 4 lit b gilt dies vom 1. Januar des Jahres, in dem das Alter von

18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren. Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18

Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht abgeschlossen haben. Polizeidienst wird

im Rahmen des Militärdienstes organisiert. Eingezogene Männer werden entweder dem Militär oder der Polizei

zugeteilt. In der Vergangenheit wurde es auch akzeptiert, sich, statt den Militärdienst in der syrischen Armee zu leisten,

einer der bewaSneten regierungsfreundlichen Gruppierung anzuschließen. Diese werden inzwischen teilweise in die

Armee eingegliedert, jedoch ohne weitere organisatorische Integrationsmaßnahmen zu setzen oder die Kämpfer

auszubilden. WehrpQichtige und Reservisten können im Zuge ihres Wehrdienstes bei der Syrischen Arabischen Armee

(SAA) auch den Spezialeinheiten (Special Forces), der Republikanischen Garde oder der Vierten Division zugeteilt

werden, wobei die Rekruten den Dienst in diesen Einheiten bei Zuteilung nicht verweigern können. Um dem

verpQichtenden Wehrdienst zu entgehen, melden sich manche WehrpQichtige allerdings aufgrund der höheren

Bezahlung auch freiwillig zur Vierten Division, die durch die von ihr kontrollierten Checkpoints Einnahmen generiert.

Die 25. (Special Tasks) Division (bis 2019: Tiger Forces) rekrutiert sich dagegen ausschließlich aus Freiwilligen.

Ausnahmen von der WehrpQicht bestehen für Studenten, Staatsangestellte, aus medizinischen Gründen und für

Männer, die die einzigen Söhne einer Familie sind. Insbesondere die Ausnahmen für Studenten können immer

schwieriger in Anspruch genommen werden. Fallweise wurden auch Studenten eingezogen. In letzter Zeit mehren sich

auch Berichte über die Einziehung von Männern, die die einzigen Söhne einer Familie sind. Einer vertraulichen Quelle

des niederländischen Außenministeriums zufolge sollen Männer auch unabhängig ihres Gesundheitszustandes

eingezogen und in der Verwaltung eingesetzt worden sein. Die im März 2020, Mai 2021 und Jänner 2022 vom

Präsidenten erlassenen Generalamnestien umfassten auch einen Straferlass für Vergehen gegen das

Militärstrafgesetz, darunter FahnenQucht. Die VerpQichtung zum Wehrdienst bleibt davon unberührt.

Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung des Wehrdienstes verpQichtet und werden rekrutiert. Auch

geQüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, müssen mit Zwangsrekrutierung rechnen. Laut Berichten und Studien

verschiedener Menschenrechtsorganisationen ist für zahlreiche GeQüchtete die Gefahr der Zwangsrekrutierung neben

anderen Faktoren eines der wesentlichen Rückkehrhindernisse. Männliche Nachkommen palästinensischer

Flüchtlinge, die zwischen 1948 und 1956 nach Syrien kamen und als solche bei der General Administration for

Palestinian Arab Refugees registriert sind, bzw. palästinensische Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien

unterliegen ebenfalls der WehrpQicht. Ihren Wehrdienst leisten sie für gewöhnlich in einer Unterabteilung der

syrischen Armee, die den Namen Palästinensische Befreiungsarmee trägt: Palestinian Liberation Army. Es konnten

keine Quellen gefunden werden, die angeben, dass Palästinenser vom Reservedienst ausgeschlossen seien. Frauen

können als Berufssoldatinnen dem syrischen Militär beitreten. Dies kommt in der Praxis tatsächlich vor, doch stoßen

die Familien oft auf kulturelle Hindernisse, wenn sie ihren weiblichen Verwandten erlauben, in einem so männlichen

Umfeld zu arbeiten. Dem Vernehmen nach ist es in der Praxis häuLger, dass Frauen in niedrigeren Büropositionen

arbeiten als in bewaSneten oder leitenden Funktionen. Eine Quelle erklärt dies damit, dass Syrien eine männlich

geprägte Gesellschaft ist, in der Männer nicht gerne Befehle von Frauen befolgen. Mit Stand Mai 2023 werden die

regulären syrischen Streitkräfte immer noch von zahlreichen regierungsfreundlichen Milizen unterstützt. Frauen sind

auch regierungsfreundlichen Milizen beigetreten. In den Reihen der National Defence Forces (NDF) dienen ca. 1.000 bis

1.500 Frauen, eine vergleichsweise geringe Anzahl. Die Frauen sind an bestimmten Kontrollpunkten der Regierung

präsent, insbesondere in konservativen Gebieten, um Durchsuchungen von Frauen durchzuführen .Für männliche

syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes verpQichtend. Laut

Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Artikel 4, Litera b, gilt dies vom 1. Januar des Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren

erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren. Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21

Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht abgeschlossen haben. Polizeidienst wird im Rahmen des

Militärdienstes organisiert. Eingezogene Männer werden entweder dem Militär oder der Polizei zugeteilt. In der



Vergangenheit wurde es auch akzeptiert, sich, statt den Militärdienst in der syrischen Armee zu leisten, einer der

bewaSneten regierungsfreundlichen Gruppierung anzuschließen. Diese werden inzwischen teilweise in die Armee

eingegliedert, jedoch ohne weitere organisatorische Integrationsmaßnahmen zu setzen oder die Kämpfer auszubilden.

WehrpQichtige und Reservisten können im Zuge ihres Wehrdienstes bei der Syrischen Arabischen Armee (SAA) auch

den Spezialeinheiten (Special Forces), der Republikanischen Garde oder der Vierten Division zugeteilt werden, wobei

die Rekruten den Dienst in diesen Einheiten bei Zuteilung nicht verweigern können. Um dem verpQichtenden

Wehrdienst zu entgehen, melden sich manche WehrpQichtige allerdings aufgrund der höheren Bezahlung auch

freiwillig zur Vierten Division, die durch die von ihr kontrollierten Checkpoints Einnahmen generiert. Die 25. (Special

Tasks) Division (bis 2019: Tiger Forces) rekrutiert sich dagegen ausschließlich aus Freiwilligen. Ausnahmen von der

WehrpQicht bestehen für Studenten, Staatsangestellte, aus medizinischen Gründen und für Männer, die die einzigen

Söhne einer Familie sind. Insbesondere die Ausnahmen für Studenten können immer schwieriger in Anspruch

genommen werden. Fallweise wurden auch Studenten eingezogen. In letzter Zeit mehren sich auch Berichte über die

Einziehung von Männern, die die einzigen Söhne einer Familie sind. Einer vertraulichen Quelle des niederländischen

Außenministeriums zufolge sollen Männer auch unabhängig ihres Gesundheitszustandes eingezogen und in der

Verwaltung eingesetzt worden sein. Die im März 2020, Mai 2021 und Jänner 2022 vom Präsidenten erlassenen

Generalamnestien umfassten auch einen Straferlass für Vergehen gegen das Militärstrafgesetz, darunter FahnenQucht.

Die VerpQichtung zum Wehrdienst bleibt davon unberührt. Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung

des Wehrdienstes verpQichtet und werden rekrutiert. Auch geQüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, müssen

mit Zwangsrekrutierung rechnen. Laut Berichten und Studien verschiedener Menschenrechtsorganisationen ist für

zahlreiche GeQüchtete die Gefahr der Zwangsrekrutierung neben anderen Faktoren eines der wesentlichen

Rückkehrhindernisse. Männliche Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge, die zwischen 1948 und 1956 nach Syrien

kamen und als solche bei der General Administration for Palestinian Arab Refugees registriert sind, bzw.

palästinensische Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien unterliegen ebenfalls der WehrpQicht. Ihren

Wehrdienst leisten sie für gewöhnlich in einer Unterabteilung der syrischen Armee, die den Namen Palästinensische

Befreiungsarmee trägt: Palestinian Liberation Army. Es konnten keine Quellen gefunden werden, die angeben, dass

Palästinenser vom Reservedienst ausgeschlossen seien. Frauen können als Berufssoldatinnen dem syrischen Militär

beitreten. Dies kommt in der Praxis tatsächlich vor, doch stoßen die Familien oft auf kulturelle Hindernisse, wenn sie

ihren weiblichen Verwandten erlauben, in einem so männlichen Umfeld zu arbeiten. Dem Vernehmen nach ist es in

der Praxis häuLger, dass Frauen in niedrigeren Büropositionen arbeiten als in bewaSneten oder leitenden Funktionen.

Eine Quelle erklärt dies damit, dass Syrien eine männlich geprägte Gesellschaft ist, in der Männer nicht gerne Befehle

von Frauen befolgen. Mit Stand Mai 2023 werden die regulären syrischen Streitkräfte immer noch von zahlreichen

regierungsfreundlichen Milizen unterstützt. Frauen sind auch regierungsfreundlichen Milizen beigetreten. In den

Reihen der National Defence Forces (NDF) dienen ca. 1.000 bis 1.500 Frauen, eine vergleichsweise geringe Anzahl. Die

Frauen sind an bestimmten Kontrollpunkten der Regierung präsent, insbesondere in konservativen Gebieten, um

Durchsuchungen von Frauen durchzuführen .

Die Umsetzung

Bei der Einberufung neuer Rekruten sendet die Regierung Wehrdienstbescheide mit der AuSorderung, sich zum

Militärdienst anzumelden, an Männer, die das wehrfähige Alter erreicht haben. Die Namen der einberufenen Männer

werden in einer zentralen Datenbank erfasst. Männer, die sich beispielsweise im Libanon aufhalten, können mittels

Bezahlung von Bestechungsgeldern vor ihrer Rückkehr nach Syrien überprüfen, ob sich ihr Name in der Datenbank

beLndet. Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr Wehrbuch

abzuholen und sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man einberufen,

um den Wehrdienst abzuleisten. Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches Problem festgestellt

wird, wird man entweder vom Wehrdienst befreit oder muss diesen durch Tätigkeiten, die nicht mit einer Teilnahme

an einer Kampfausbildung bzw. -einsätzen verbunden sind, ableisten. Wenn eine Person physisch tauglich ist, wird sie

entsprechend ihrer schulischen bzw. beruQichen Ausbildung eingesetzt. Die Rekruten müssen eine 45-tägige

militärische Grundausbildung absolvieren. Männer mit niedrigem Bildungsstand werden häuLg in der Infanterie

eingesetzt, während Männer mit einer höheren Bildung oft in prestigeträchtigeren Positionen eingesetzt werden.

Gebildetere Personen kommen damit auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in Positionen, in denen sie über andere

Personen Bericht erstatten oder diese bestrafen müssen. Obwohl die oTzielle Wehrdienstzeit etwa zwei Jahre beträgt,

werden WehrpQichtige in der Praxis auf unbestimmte Zeit eingezogen, wobei zuletzt von einer „Verkürzung“ des



Wehrdienstes auf 7,5 Jahre berichtet wurde. Die tatsächliche Dauer richtet sich laut UNHCR Syrien jedoch nach Rang

und Funktion der BetreSenden. Personen, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse von großem Wert für die

Armee und nur schwer zu ersetzen sind, können daher über Jahre hinweg im Militärdienst gehalten werden. Personen,

deren Beruf oder Fachwissen in der Gesellschaft sehr gefragt ist, wie z.B. Ärzte, dürfen eher nach Ablauf der oTziellen

Militärdienstzeit ausscheiden. Seit März 2020 hat es in Syrien keine größeren militärischen OSensiven an den

oTziellen Frontlinien mehr gegeben. Scharmützel, Granatenbeschuss und LuftangriSe gingen weiter, aber die

Frontlinien waren im Grunde genommen eingefroren. Nach dem Ausbruch von COVID-19 und der Einstellung größerer

Militäroperationen in Syrien Anfang 2020 verlangsamten sich Berichten zufolge die militärischen

Rekrutierungsmaßnahmen der SAA. Die SAA berief jedoch regelmäßig neue WehrpQichtige und Reservisten ein. Im

Oktober 2021 wurde ein Rundschreiben herausgegeben, in dem die Einberufung von männlichen Syrern im

wehrpQichtigen Alter angekündigt wurde. Auch in den wiedereroberten Gebieten müssen Männer im wehrpQichtigen

Alter den Militärdienst ableisten. Der Personalbedarf des syrischen Militärs bleibt aufgrund von Entlassungen

langgedienter Wehrpflichtiger und zahlreicher Verluste durch Kampfhandlungen unverändert hoch.

Rekrutierungspraxis

Es gibt, dem Auswärtigen Amt zufolge, zahlreiche glaubhafte Berichte, laut denen wehrpQichtige Männer, die auf den

Einberufungsbescheid nicht reagieren, von Mitarbeitern der Geheimdienste abgeholt und zwangsrekrutiert werden.

Junge Männer werden an Kontrollstellen (Checkpoints) sowie unmittelbar an Grenzübergängen festgenommen und

zwangsrekrutiert, wobei es in den Gebieten unter Regierungskontrolle zahlreiche Checkpoints gibt. Im September 2022

wurde beispielsweise von der Errichtung eines mobilen Checkpoints im Gouvernement Dara’a berichtet, an dem

mehrere WehrpQichtige festgenommen wurden. In Homs führte die Militärpolizei gemäß einem Bericht aus dem Jahr

2020 stichprobenartig unvorhersehbare Straßenkontrollen durch. Die intensiven Kontrollen erhöhen das Risiko für

Militärdienstverweigerer, verhaftet zu werden. Im Jänner 2023 wurde berichtet, dass Kontrollpunkte in Homs eine

wichtige Einnahmequelle der Vierten Division seien. Glaubhaften Berichten zufolge gibt es Zwangsrekrutierungen

junger Männer durch syrische Streitkräfte auch unmittelbar im Kampfgebiet. Rekrutierungen Lnden auch in Ämtern

statt, beispielsweise wenn junge Männer Dokumente erneuern wollen, sowie an Universitäten, in Spitälern und an

Grenzübergängen, wo die Beamten Zugang zur zentralen Datenbank mit den Namen der für den Wehrdienst

gesuchten Männer haben. Nach Angaben einer Quelle fürchten auch Männer im wehrfähigen Alter, welche vom

Militärdienst laut Gesetz ausgenommen sind oder von einer zeitweisen Amnestie vom Wehrdienst Gebrauch machen

wollen, an der Grenze eingezogen zu werden. Lokale Medien berichteten, dass die Sicherheitskräfte der Regierung

während der Fußballweltmeisterschaft der Herren 2022 mehrere Cafés, Restaurants und öSentliche Plätze in

Damaskus stürmten, wo sich Menschen versammelt hatten, um die Spiele zu sehen, und Dutzende junger Männer zur

Zwangsrekrutierung festnahmen. Während manche Quellen davon ausgehen, dass insbesondere in vormaligen

Oppositionsgebieten (z. B. dem Umland von Damaskus, Aleppo, Dara‘a und Homs) immer noch Rekrutierungen mittels

Hausdurchsuchungen stattLnden, berichten andere Quellen, dass die Regierung nun weitgehend davon absieht, um

erneute Aufstände zu vermeiden. Hausdurchsuchungen Lnden dabei v.a. eher in urbanen Gebieten statt, wo die SAA

stärkere Kontrolle hat, als in ruralen Gebieten. Mehrere Quellen berichteten im Jahr 2023 wieder vermehrt, dass Wehr-

und ReservedienstpQichtige aus ehemaligen Oppositionsgebieten von der syrischen Regierung zur WehrpQicht

herangezogen wurden, um mehr Kontrolle über diese Gebiete zu erlangen bzw. um potenzielle Oppositionskämpfer

aus diesen Gebieten abzuziehen. Eine Quelle des Danish Immigration Service geht davon aus, dass

Hausdurchsuchungen oft weniger die Rekrutierung als vielmehr eine Erpressung zum Ziel haben. Unbestätigten

Berichten zufolge wird der Geheimdienst innerhalb kurzer Zeit informiert, wenn die Gründe für einen Aufschub nicht

mehr gegeben sind, und diese werden auch digital überprüft. Früher mussten die Studenten den Status ihres

Studiums selbst an das Militär melden, doch jetzt wird der Status der Studenten aktiv überwacht. Generell werden die

Universitäten nun strenger überwacht und sind verpQichtet, das Militär über die An- oder Abwesenheit von Studenten

zu informieren. Berichten zufolge wurden Studenten trotz einer Ausnahmegenehmigung gelegentlich an

Kontrollpunkten rekrutiert. Die Regierung hat in vormals unter der Kontrolle der Oppositionskräfte stehenden

Gebieten, wie zum Beispiel Ost-Ghouta, Zweigstellen zur Rekrutierung geschaSen. Wehrdienstverweigerer und

Deserteure können sich in diesen Rekrutierungszentren melden, um nicht länger von den Sicherheitskräften gesucht

zu werden. In vormaligen Oppositionsgebieten werden Listen mit Namen von Personen, welche zur Rekrutierung

gesucht werden, an lokale Behörden und Sicherheitskräfte an Checkpoints verteilt. Anfang April 2023 wurde

beispielsweise von verstärkten Patrouillen der Regierungsstreitkräfte im Osten Dara’as berichtet, um Personen



aufzugreifen, die zum Militär- und Reservedienst verpQichtet sind. Glaubhaften Berichten zufolge gab es

Zwangsrekrutierungen junger Männer durch syrische Streitkräfte auch unmittelbar im Kampfgebiet. Während manche

Quellen berichten, dass sich die syrische Regierung bei der Rekrutierung auf Alawiten und regierungstreue Gebiete

konzentriert, berichten andere, dass die syrische Regierung Alawiten und Christen nun weniger stark in Anspruch

nimmt. Da die Zusammensetzung der syrisch-arabischen Armee ein Spiegelbild der syrischen Bevölkerung ist, sind ihre

WehrpQichtigen mehrheitlich sunnitische Araber, die vom Regime laut einer Quelle als „Kanonenfutter“ im Krieg

eingesetzt wurden. Die sunnitisch-arabischen Soldaten waren (ebenso wie die alawitischen Soldaten und andere)

gezwungen, den größeren Teil der revoltierenden sunnitisch-arabischen Bevölkerung zu unterdrücken. Der Krieg

forderte unter den alawitischen Soldaten bezüglich der Anzahl der Todesopfer einen hohen Tribut, wobei die

Eliteeinheiten der SAA, die Nachrichtendienste und die Shabiha-Milizen stark alawitisch dominiert waren. Im Rahmen

sog. lokaler „Versöhnungsabkommen“ in den vom Regime zurückeroberten Gebieten sowie im Kontext lokaler

Rückkehrinitiativen aus Libanon hat das Regime Männern im wehrpQichtigen Alter eine sechsmonatige Schonfrist

zugesichert. Diese wurde jedoch in zahlreichen Fällen, auch nach der Einnahme des Südwestens, nicht eingehalten.

Sowohl in Ost-Ghouta als auch in den südlichen Gouvernements Dara‘a und Quneitra soll der Militärgeheimdienst dem

Violations Documentation Center zufolge zahlreiche Razzien zur Verhaftung und zum anschließenden Einzug ins

Militär durchgeführt haben. Staatenlose Palästinenser werden meistens in die Palestinian Liberation Army (PLA)

rekrutiert, seltener auch in die reguläre SAA. Sie sind ebenfalls reservepQichtig. Allerdings dauert ihre PQicht zum

Reservedienst weniger lange, nämlich nur viereinhalb Jahre. Den meisten Quellen des Danish Immigration Service

waren keine Fälle bekannt, wonach staatenlose Palästinenser in Syrien zum Reservedienst in der PLA einberufen

wurden. Die PLA wurde auch an die Front geschickt.

1.6.2. Zum Reservedienst im Besonderen:

Die syrische Regierung hat das syrische Militärdienstgesetz während des KonQikts mehrfach geändert, um die Zahl der

Rekruten zu erhöhen. Mit der COVID-19-Pandemie und der Beendigung umfangreicher Militäroperationen im

Nordwesten Syriens im Jahr 2020 haben sich die groß angelegten militärischen Rekrutierungskampagnen der syrischen

Regierung in den von ihr kontrollierten Gebieten jedoch verlangsamt, und im Jahr 2021 hat die syrische Regierung

damit begonnen, Soldaten mit entsprechender Dienstzeit abrüsten zu lassen. Nichtsdestotrotz wird die syrische Armee

auch weiterhin an der WehrpQicht festhalten, nicht nur zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs, sondern

auch, um eingeschränkt militärisch operativ sein zu können. Ein neuerliches „Hochfahren“ dieses Systems scheint

derzeit [Anm.: Stand 16.9.2022] nicht wahrscheinlich, kann aber vom Regime bei Notwendigkeit jederzeit wieder

umgesetzt werden. Als die Regierung große Teile des Gebiets von bewaSneten Oppositionellen zurückerobert hatte,

wurde mit der Entlassung der ältesten Rekrutenklassen begonnen, welche seit 2011 im Dienst waren. Mitte Oktober

2018 berichteten regierungsnahe Medien, dass etwa 800.000 Männer nicht mehr für den Reservedienst benötigt

werden. Eine Reihe Syrer kehrten daraufhin nach Syrien zurück, wobei manche über Beziehungen in der Heimat ihren

Wehrdienststatus überprüfen ließen und sich versicherten, dass sie tatsächlich nicht mehr gesucht werden. Zumindest

manche der Rückkehrer wurden wenige Wochen später eingezogen, nachdem das Verteidigungsministerium im

Dezember 2018 neue Einberufungslisten für den Reservedienst veröSentlichte und so die vorherige Entscheidung

aufhob. Die Gründe für diese Verkettung von Ereignissen ist jedoch laut International CrisisGroup schwer zu ermitteln.

Der syrische Präsident erließ einen ab Oktober 2022 geltenden Verwaltungserlass mit Blick auf die unteren Ebenen der

Militärhierarchie, der die Beibehaltung und Einberufung von bestimmten OTzieren und ReserveoTziersanwärtern, die

für den obligatorischen Militärdienst gemeldet sind, beendete. Bestimmte OTziere und OTziersanwärter, die in der

WehrpQicht stehen, sind zu demobilisieren, und bestimmte UnteroTziere und Reservisten dürfen nicht mehr

weiterbeschäftigt oder erneut einberufen werden. Ziel dieser Beschlüsse ist es, Hochschulabsolventen wie Ärzte und

Ingenieure dazu zu bewegen, im Land zu bleiben. Zahlreiche Männer leisten ihren Wehrdienst jedoch weiterhin über

den verpQichtenden Zeitraum hinaus ab. Ein weiterer Beschluss wurde im Dezember 2023 erlassen, wonach

ReserveoTziere, die mit 31.01.2024 ein Jahr oder mehr aktiv ihren Wehrdienst abgeleistet haben, ab 1.2.2024 nicht

mehr einberufen werden. Dieser Beschluss beendet ebenfalls die Einberufung von UnteroTzieren und Reservisten,

die mit 31.1.2024 sechs Jahre oder mehr aktiven Wehrdienst geleistet haben. Die Rekruten werden während des

Wehrdienstes im Allgemeinen nicht gut behandelt. Der Umgang mit ihnen ist harsch. Nur wer gute Verbindungen zu

höheren OTzieren oder Militärbehörden hat oder wer seine Vorgesetzten besticht, kann mit einer besseren

Behandlung rechnen. Außerdem ist die Bezahlung sehr niedrig und oft ist es den Rekruten während des Wehrdienstes

nicht gestattet, ihre Familien zu sehen.



1.6.3. Zur Befreiungsgebühr für Syrer mit Wohnsitz im Ausland:

Das syrische Militärdienstgesetz erlaubt es syrischen Männern und registrierten Palästinensern aus Syrien im

Militärdienstalter (18-42 Jahre) und mit Wohnsitz im Ausland, eine Gebühr („badal an-naqdi“) zu entrichten, um von der

WehrpQicht befreit und nicht wieder einberufen zu werden. Bis 2020 konnten Männer, die sich mindestens vier

aufeinanderfolgende Jahre außerhalb Syriens aufgehalten haben, einen Betrag von 8.000 USD zahlen, um vom

Militärdienst befreit zu werden, wobei noch weitere Konsulargebühren anfallen. Im November 2020 wurde mit dem

Gesetzesdekret Nr.31 die Dauer des erforderlichen Auslandsaufenthalts auf ein Jahr reduziert und die Gebühr erhöht.

Das Wehrersatzgeld ist nach der Änderung des WehrpQichtgesetzes im November 2020 gestaSelt nach der Anzahl der

Jahre des Auslandsaufenthalts und beträgt 10.000 USD (ein Jahr), 9.000 USD (zwei Jahre), 8.000 USD (drei Jahre) bzw.

7.000 USD (vier Jahre). Laut der Einschätzung verschiedener Organisationen dient die Möglichkeit der Zahlung des

Wehrersatzgeldes für Auslandssyrer maßgeblich der Generierung ausländischer Devisen. Die Zahlung des

Wehrersatzgeldes ist an die Vorlage von Dokumenten geknüpft, die eine Vielzahl der ins Ausland GeQüchteten

aufgrund der Umstände ihrer Flucht nicht beibringen können oder die nicht ohne ein Führungszeugnis der

Sicherheitsdienste des syrischen Regimes nachträglich erworben werden können, wie etwa einen Nachweis über Aus-

und Einreisen (Ausreisestempel) oder die Vorlage eines Personalausweises. Die Syrische Regierung respektiert die

Zahlung dieser Befreiungsgebühr mehreren Experten, die vom Danish Immigration Service befragt wurden, zufolge

und zieht Männer, die diese Gebühr bezahlt haben, im Allgemeinen nicht ein. Eine Quelle gibt auch an, dass Personen,

die die Gebühr bezahlt haben problemlos ins Land einreisen können. Probleme bekommen vor allem jene Männer, die

ihre Dokumente zum Beweis, dass sie befreit sind, nicht vorweisen können. Des Weiteren berichten Quellen des

Danish Immigration Service von Fällen, bei denen Personen, die ihren Status mit der Regierung geklärt hatten,

dennoch verhaftet worden sind, weil sie aus Gründen der Sicherheit von den Sicherheitskräften gesucht worden sind.

Die Behörden geben normalerweise keine Auskunft darüber, ob man von den Sicherheitsbehörden gesucht wird.

Mehrere Quellen gehen aber von Erpressungen gegenüber WehrpQichtigen an Checkpoints durch Streit- und

Sicherheitskräfte an Checkpoints aus, insbesondere gegenüber Personen aus Europa bzw. Geschäftsleuten. Eine

Quelle sprach auch von Racheaktionen gegenüber WehrpQichtigen, die aus ehemaligen Oppositionsgebieten kommen,

bei denen die syrischen Behörden diese an Checkpoints festhalten und erpressen. Auch das Auswärtige Amt schreibt,

dass staatlich ausgestellte Nachweise über die Ableistung des Wehrdienstes bzw. Zahlung des Wehrersatzgeldes an

Kontrollstellen der Sicherheitsdienste des Regimes durchgängig anerkannt werden. Ein Freikauf vom Reservedienst ist

gemäß Quellen des niederländischen Außenministeriums nicht möglich, wobei mit Stand August 2023 aufgrund der

aktuellen geringen Intensität der Kampfhandlungen es nur selten zur Einberufung von Reservisten gekommen ist. Das

Italian Institute for International Political Studies (ISPI) hingegen schreibt, dass seit der Änderung des

WehrpQichtgesetzes im November 2020 auch Reservisten sich durch eine Gebühr von 5.000 USD nach einem

Auslandsaufenthalt von mindesten einem Jahr freikaufen können. Auch die staatliche Nachrichtenagentur SANA

schrieb im Dezember 2023 vom Legislaturdekret Nr. 37, wonach Reservisten, die das 40. Lebensjahr erreicht haben

und noch nicht im Dienst waren, sich durch eine Befreiungsgebühr von 4.800 USD vom Reservedienst freikaufen

können. Das Auswärtige Amt schreibt, dass es zahlreiche Berichte, darüber gäbe, dass auch Reservisten zum

Militärdienst eingezogen werden. Für außerhalb Syriens geborene Syrer im wehrpQichtigen Alter, welche bis zum

Erreichen des wehrpQichtigen Alters dauerhaft und ununterbrochen im Ausland lebten, gilt eine Befreiungsgebühr von

3.000 USD. WehrpQichtige, die im Ausland geboren wurden und dort mindestens zehn Jahre vor dem

Einberufungsalter gelebt haben, müssen einen Betrag von 6.500 USD entrichten. Ein Besuch von bis zu drei Monaten

in Syrien wird dabei nicht als Unterbrechung des Aufenthalts einer Person in dem fremden Land gewertet. Für jedes

Jahr, in welchem ein WehrpQichtiger weder eine Befreiungsgebühr bezahlt, noch den Wehrdienst aufschiebt oder sich

zu diesem meldet, fallen zusätzliche Gebühren an. Auch Männer, die Syrien illegal verlassen haben, können Quellen

zufolge durch die Zahlung der Gebühr vom Militärdienst befreit werden. Diese müssen ihren rechtlichen Status

allerdings zuvor durch einen individuellen „Versöhnungsprozess“ bereinigen. Informationen über den Prozess der

Kompensationszahlung können auf den Webseiten der syrischen Botschaften in Ländern wie Deutschland, Ägypten,

Libanon und der Russischen Föderation aufgerufen werden. Bevor die Zahlung durchgeführt wird, kontaktiert die

Botschaft das syrische Verteidigungsministerium, um eine Genehmigung zu erhalten. Dabei wird ermittelt, ob die

antragstellende Person sich vom Wehrdienst freikaufen kann. Die syrische Botschaft in Berlin gibt beispielsweise an,

dass u. a. ein Reisepass oder Personalausweis sowie eine Bestätigung der Ein- und Ausreise vorgelegt werden muss,

welche von der syrischen Einwanderungs- und Passbehörde ausgestellt wird („bayan harakat“). So vorhanden, sollten



die Antragsteller auch das Wehrbuch oder eine Kopie davon vorlegen. OTziell ist dieser Prozess relativ einfach, jedoch

dauert er in Wirklichkeit sehr lange, und es müssen viele zusätzliche Kosten aufgewendet werden, unter anderem

Bestechungsgelder für die Bürokratie. Beispielsweise müssen junge Männer, die mit der Opposition in Verbindung

standen, aber aus wohlhabenden Familien kommen, wahrscheinlich mehr bezahlen, um vorab ihre Akte zu bereinigen.

1.6.4. Zur allgemeinen Menschenrechtslage:

Neben der Gefährdung durch militärische Entwicklungen, Landminen und explosive Munitionsreste, welche immer

wieder zivile Opfer fordern, bleibt auch die allgemeine Menschenrechtslage in Syrien äußerst besorgniserregend.Von

allen Akteuren agiert das Regime am meisten mit gewaltsamer Repression und die PYD am wenigsten - autoritär sind

alle Machthaber nach Einschätzung der Bertelsmann-Stiftung. Die im August 2011 vom UN-Menschenrechtsrat

eingerichtete internationale unabhängige Untersuchungskommission zur Menschenrechtslage in Syrien (Commission

of Inquiry, CoI) benennt in ihrem am 13.9.2023 veröSentlichten Bericht (Berichtszeitraum Januar bis Juni 2023) zum

wiederholten Male teils schwerste Menschenrechtsverletzungen, identiLziert Trends und belegt diese durch die

Dokumentation von Einzelfällen. Nach Einschätzung der CoI dürfte es im Berichtszeitraum in Syrien weiterhin zu

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gekommen sein. Dazu gehörten u. a. gezielte und

wahllose AngriSe auf Zivilisten und zivile Ziele (z. B. durch Artilleriebeschuss und Luftschläge) sowie Folter. Darüber

hinaus seien willkürliche und ungesetzliche Inhaftierungen, „Verschwindenlassen“, sexualisierte Gewalt sowie

willkürliche EingriSe in die Eigentumsrechte, unter anderem von GeQüchteten, dokumentiert. Obwohl die UN-

Kommission die Verantwortung in absoluten Zahlen betrachtet für die große Mehrzahl der

Menschenrechtsverletzungen bei Kräften der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten sieht, wurden erneut für alle

Konfliktparteien und alle Regionen des Landes Menschenrechtsverstöße dokumentiert.

Regierungsgebiete

Die CoI geht davon, dass die syrische Regierung weiterhin Morde, Folter und Misshandlungen begeht, die sich gegen

Personen in Haft richten, darunter auch Praktiken, welche zum Tod in der Haft führen. Hinzukommen willkürliche Haft

und Verschwindenlassen. Die UN-Kommission sieht hierin ein Muster von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen. Im Berichtszeitraum wurden auch Fälle umfassender Verletzungen von Prozessrechten und des

Rechts auf ein faires Verfahren im syrischen Justizstrafsystem dokumentiert. Nach Einschätzung der UN-Kommission

liegt die Verantwortung für die - in absoluten Zahlen betrachtet - große Mehrzahl der Menschenrechtsverletzungen bei

Kräften des syrischen Regimes und seinen Verbündeten. Darüber hinaus verweist die CoI auf massive Behinderungen

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, sowohl durch die Verweigerung des Zugangs nach Syrien als auch durch

erhebliche Sicherheitsbedenken für die zu Befragenden. In ihrem Bericht von September 2022 vermerkte die CoI eine

Verschärfung des staatlichen Vorgehens gegen die Zivilgesellschaft. Herauszuheben sind ein im April 2022

verabschiedetes Gesetz gegen Cyberkriminalität, welches für regierungs- und verfassungskritische Äußerungen im

Internet Haftstrafen von sieben bis 15 Jahren vorsieht und welches laut dem jüngsten Bericht der CoI vom August 2023

weiter zur Anwendung kommt. Mit dem Regime verbündete paramilitärische Gruppen begehen Berichten zufolge

häuLg Menschenrechtsverletzungen, darunter Massaker, willkürliches Töten, Entführungen von Zivilisten, sexuelle

Gewalt und ungesetzliche Haft. Alliierte Milizen des Regimes, darunter die Hizbollah, führen etwa zahlreiche AngriSe

aus, die Zivilisten töten. Personen, welche glaubwürdig in Gewaltverbrechen involviert sind, Organisationen innerhalb

oder verbunden mit der syrischen Regierung sowie auch der sogenannte Islamische Staat unterliegen weiterhin

Sanktionen durch die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Großbritannien. Die syrische Regierung nutzt die

Erdbebenkatastrophe unterdessen, um für ein Ende westlicher Sanktionen zu werben. Die umfassenden Sanktionen

gegen Syriens Machthaber, Unternehmer und Institutionen haben bislang nicht dazu geführt, dass

Verhaltensänderungen eingetreten, politische Zugeständnisse erfolgt oder Menschenrechtsverletzungen abgestellt

worden wären. Die Verfassung bestimmt die Ba’ath-Partei als die herrschende Partei und stellt sicher, dass sie die

Mehrheit in allen Regierungs- und Volksverbänden wie den Arbeiter- und Frauenorganisationen hat. Die Ba’ath-Partei

und neun kleinere Parteien in ihrem Gefolge bilden die Koalition der Nationalprogressiven Front, welche den Volksrat

(das Parlament) dominiert. Die Wahlen 2020 wurden international nicht anerkannt und inmitten einer repressiven

Ausgangslage und von Anschuldigungen von Wahlbetrug weder als fair noch frei eingestuft. Das Gesetz erlaubt die

Bildung anderer politischer Parteien, jedoch nicht auf Basis von Religion, Stammeszugehörigkeit oder regionalen

Interessen. Die Regierung zeigt wenig Toleranz gegenüber anderen politischen Parteien - auch jenen, die mit der

Ba’ath-Partei in der Nationalprogressiven Front verbündet sind. Parteien wie die Communist Union Movement, die



Communist Action Party und die Arab Social Union werden schikaniert. Die Polizei verhaftete Mitglieder der

verbotenen islamistischen Parteien einschließlich der Hizb ut-Tahrir und der syrischen Muslimbruderschaft. Die

systematische Verfolgung von Oppositionsgruppen und anderen regimekritischen/-feindlichen Akteuren dauert

unverändert an. Der Einsatz für eine AbschaSung des von Staatspräsident Assad geführten Baath-Regimes und die

Neuordnung Syriens nach demokratischen, pluralistischen und rechtsstaatlichen Prinzipien werden vom Regime

regelmäßig als „terroristische Aktivitäten“, „Verschwörung gegen den Staat“, „Hochverrat“ oder ähnlich gravierende

Verbrechen behandelt und entsprechend geahndet. In der Anwendungspraxis der regimekontrollierten syrischen

Justiz reicht der Verdacht hierauf aus, um willkürlich vor Militärgerichtshöfen oder gesonderten Gerichtshöfen der Anti-

Terror-Gesetzgebung von 2012 verfolgt zu werden, in denen im Grunde keinerlei Rahmenbedingungen eines fairen

Rechtsverfahrens bestehen. Die Anti-Terror-Gesetze werden unverändert auch dazu missbraucht, gegen in Syrien und

im Ausland lebende Regimegegner und -gegnerinnen ohne Zugang zu einem Rechtsbeistand und auch in Abwesenheit

höchste Strafen zu verhängen. Gesetze, welche die Mitgliedschaft in illegalen Organisationen verbieten, wurden auch

verwendet, um Personen mit Verbindungen zu lokalen Menschenrechtsorganisationen, pro-demokratischen

Studentenvereinigungen und anderer Organisationen zu verhaften, welche als Unterstützer der Opposition

wahrgenommen werden - einschließlich humanitärer Organisationen. Gemäß dem Bericht der CoI von September

2022 sollen Mitarbeitende von zivilgesellschaftlichen Nichtregierungsorganisationen (NRO) verhaftet, die NROs selbst

streng reguliert oder ohne ordentliches Verfahren aufgelöst und ihre Ressourcen eingefroren worden sein. Es bleibt

dabei, dass sich die Risiken politischer Oppositionstätigkeit nicht auf eine mögliche strafrechtliche Verfolgung

beschränken. Die seit Beginn des KonQikts dokumentierten zahllosen Fälle von willkürlicher Verhaftung, Inhaftierung

ohne Gerichtsverfahren, „Verschwindenlassen“, tätlichen AngriSen, sexualisierter Gewalt, Folter und Tötung im

Gewahrsam der Sicherheitskräfte sowie Mordanschlägen, stehen immer wieder in oSensichtlichen Zusammenhängen

zu regimekritischen Tätigkeiten der BetroSenen. Gewaltsame Unterdrückung jeglichen Widerspruchs bleibt das Mittel

der Wahl für den Machterhalt des Regimes. Weiterhin besteht laut deutschem Auswärtigem Amt in keinem Teil des

Landes ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen und Rückkehrende. Es gibt keine

Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter. Die Gefahr, Opfer

staatlicher Repression und Willkür zu werden, bleibt für Einzelne unvorhersehbar. Auch erschienen Berichte über

erneute Vertreibung, Sanktionen bzw. Repressionen, bis hin zu einer unmittelbaren Gefährdung für Leib und Leben

von Rückkehrenden. Berichte deuten jedoch darauf hin, dass selbst regimenahe Personen Opfer von Repressionen

werden können. Vergleichbare Menschenrechtsverletzungen und Repressionen durch lokale Akteure wurden im

Berichtszeitraum, in absoluten Zahlen betrachtet in geringerem Umfang, auch in Nicht-Regimegebieten dokumentiert.

Im Rahmen der systematischen Gewalt, die von allen bewaSneten Akteuren gegenüber der Zivilbevölkerung

angewandt wurde, wurden insbesondere Frauen Opfer sexueller Gewalt. Regierungstruppen und der Regierung

zurechenbare Milizkräfte übten bei Hausdurchsuchungen, im Rahmen von Internierungen sowie im Rahmen von

Kontrollen an Checkpoints Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt an Frauen und teilweise auch

Männern aus. Personen, die unter dem Verdacht stehen, sich oppositionell zu engagieren, oder als regimekritisch

wahrgenommen werden, unterliegen einem besonders hohen Folterrisiko. Daneben sind zahllose Fälle dokumentiert,

in denen Familienmitglieder, nicht selten Frauen oder Kinder, oder auch Nachbarn als vermeintliche Mitwisser oder für

vermeintliche Verbrechen anderer inhaftiert und gefoltert werden. Solche Kollektivhaft wird Berichten zufolge in

einigen Fällen auch angewendet, wenn vom Regime als feindlich angesehene Personen ZuQucht im Ausland gesucht

haben. Außerdem sind Fälle von verhafteten Personen wegen ihres Kontakts zu Verwandten oder Freunden in von der

Opposition kontrollierten Gebieten bekannt, bzw. wegen des Reisens zwischen den Gebieten der Regierung und

anderer Organisationen. Es gibt auch Beispiele für Verhaftungen zwecks Rekrutierung. Die Methoden der Folter, des

Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind keine Neuerung der letzten Jahre seit

Ausbruch des KonQikts, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der unterschiedlichen Nachrichtendienste und

Sicherheitsbehörden in Syrien. Ungeachtet des in der syrischen Verfassung verankerten Verbots von Folter wenden

Polizei, Justizvollzugsorgane und vor allem Sicherheits- und Geheimdienste systematisch Folterpraktiken an. Der bei

Weitem größte Teil dokumentierter Anwendung von Folter wurde in Einrichtungen des Regimes begangen. Besonders

hoch ist dabei die Gefahr körperlicher und seelischer Misshandlung, inklusive sexualisierter Gewalt, in den

Verhöreinrichtungen der Sicherheitsdienste. Die CoI und das SNHR dokumentierten indes Fälle von Folter für den

gesamten KonQiktzeitraum einschließlich des Berichtszeitraums auch durch oppositionelle bewaSnete Gruppierungen

und terroristische Organisationen. Laut dem jüngsten Bericht von SNHR zu Folter von Juni 2022 und daran



anschließenden Erhebungen sind seit Beginn des KonQikts mindestens 15.301 Menschen unter Folter zu Tode

gekommen. Syrische Sicherheitskräfte und regierungsnahe Milizen nehmen weiterhin willkürlich Menschen im ganzen

Land fest, lassen sie verschwinden und misshandeln sie. Willkürliche Verhaftungen mit häuLg daran anschließender

Isolationshaft und sogenanntes „Verschwindenlassen“ von Personen bleiben im SyrienkonQikt ein allgegenwärtiges

Phänomen. Ungefähr 87 Prozent dieser Fälle werden dem syrischen Regime zugeschrieben. Bei den Fällen von

„Verschwindenlassen“, deren Zahl seit Beginn des KonQikts auf über 110.000 geschätzt wird, handelt es sich um

Personen, deren Spuren sich bereits vor einer - nie erfolgten - oTziellen Bestätigung der Inhaftierung verliert. In aller

Regel erhalten Angehörige jedoch nur in Ausnahmefällen Gewissheit, häuLg erst nach Entlassung aus der Haft oder

durch plötzlich erteilte Todesmeldungen, die jedoch nicht in jedem Fall belastbar sind. Wiederholt kam es nach

Angaben verschiedener Menschenrechtsorganisationen zu Fällen, in denen für tot erklärte Personen aus der Haft

entlassen wurden. Willkürliche Verhaftungen blieben eine gezielte Vergeltungsmaßnahme u. a. für Kritik am Regime.

Dieses macht in diesen Fällen wie auch bei Verhaftungen von Wehrdienstverweigerern regelmäßig Gebrauch von der

umfassenden Anti-Terror-Gesetzgebung (Dekret Nr. 19/2012). Die Anti-Terror-Gesetze werden unverändert auch dazu

verwendet, gegen in Syrien und im Ausland lebende Regimegegner und -gegnerinnen ohne Zugang zu einem

Rechtsbeistand und auch in Abwesenheit höchste Strafen zu verhängen. Auch die genannten Amnestiedekrete führten

nicht zu einem Rückgang willkürlicher Verhaftungen. Für die erste Jahreshälfte 2023 dokumentierte das SNHR bereits

1.047 solche Fälle. Einige dieser Verhaftungen seien durch Regimekräfte an der syrisch-libanesischen Grenze erfolgt,

nachdem die BetroSenen durch libanesische Sicherheitskräfte dorthin verbracht worden waren. Willkürliche

Verhaftungen gehen dabei von einer Vielzahl von Akteuren aus, insbesondere der Polizei, einer Vielzahl von

konkurrierenden Geheimdiensten sowie von staatlich organisierten Milizen. Die Dokumentation von Einzelfällen zeigt

auch, dass es auch bei aus dem Ausland Zurückkehrenden trotz positiver Sicherheitsüberprüfung zu Verhaftungen

kommen kann. Häufiger werden die Festgenommenen in Haftanstalten der Geheimdienste oder des Militärs überstellt,

oft in den Raum Damaskus, zu denen Familienangehörige und Anwälte in der Regel keinen oder nur eingeschränkten

Zugang haben. In vielen Fällen bleiben die Personen auch nach Ablauf der verhängten Strafmaße verschwunden.

Unterrichtungen über den Tod in Haft erfolgen häuLg nicht oder nur gegen Zahlung von Bestechungsgeldern, eine

Untersuchung der tatsächlichen Todesumstände erfolgt in a

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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